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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  Gewirk  für 
Flaggen  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

Ein  derartiges  Gewirk  ist  aus  der  FR-U-2  357  1  52 
bekannt.  Dieses  besteht  aus  einem  Kunststoff- 
Flachkettengewirk,  bei  dem  die  Aussparungen  durch 
die  materialfreien  Zwischenräume  der  Maschen  ge- 
bildet  sind,  und  das  in  seiner  Struktur  völlig  homogen 
ist  und  wie  auch  schon  bekannte  Gewebe  einen  ver- 
hältnismäßig  großen  Anteil  an  freier  Fläche  auf- 
weist,  durch  die  der  Wind  ungehindert  hindurchtre- 
ten  kann.  Diese  bekannten  Materialien  haben  sich  je- 
doch  in  der  Praxis  nicht  durchgesetzt,  da  die  erhoffte 
Verrottungs-  und  Reißfestigkeit  und  auch  die  Auf- 
drucke  zu  wünschen  übrig  ließen.  Bekanntermaßen 
hat  sich  ferner  immer  wieder  nachteilig  bemerkbar 
gemacht,  daß  aufgrund  der  erheblichen  Witterungs- 
einflüsse,  wie  Sturm  und  Regen,  die  Lebensdauer 
solcher  Flaggen  und  die  Aufdruckfestigkeit  relativ 
gering  sind. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  deshalb  die  Auf- 
gabe  zugrunde,  das  eingangs  genannte  Gewirk  für 
Flaggen  und  dergleichen  derart  zu  verbessern,  daß  es 
die  eben  geschilderten  Nachteile  vermeidet  und  bes- 
sere  Eigenschaften  als  die  bisher  bekannten  auf- 
weist,  d.h.  eine  längere  Lebensdauer,  wobei  der  äs- 
thetische  Gesamteindruck  einer  solchen  Flagge 
nicht  beeinträchtigt  werden,  sondern  gute  Auf- 
drucke  zulassen  sollte. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  das  im  Anspruch  1  ge- 
kennzeichnete  Gewirk  gelöst.  Durch  die  Art  der  Aus- 
sparungen  ist  eine  leichtere  Dehnbarkeit  und  größere 
Elastizität  gegeben,  wobei  der  Betrachter  aufgrund 
des  Abstandes  zur  Flagge  und  dergleichen  bei  guter 
Auf  druckf  estigkeit  trotzdem  einen  ästhetischen  Ge- 
samteindruck  erhält,  der  ihnen  die  Aussparung  bzw. 
Löcher  nicht  wahrnehmen  läßt.  Auch  bei  nur  leich- 
tem  Wind,  weht  eine  aus  dem  erfindungsgemäßen 
Gewirk  hergestellte  Flagge  schneller  und  leichter. 
Ferner  ist  erwähnenswert,  daß  das  erfindungsgemä- 
ße  Gewirk  schneller  trocknet  und  ebenfalls  kosten- 
günstiger  in  der  Herstellung  ist,  da  das  Gewirk  nicht 
mehr  vollflächig  vorliegen  muß.  Ein  etwa  zu  erwar- 
tendes  Einreißen  an  den  Aussparungen  tritt  nicht 
auf. 

Weitere  Vorteile  und  Merkmale  ergeben  sich  aus 
den  nachstehenden  Unteransprüchen,  die  einzeln 
oder  auch  gemeinsam  von  erfindungsgemäßer  Be- 
deutung  sein  können. 

Im  folgenden  werden  zwei  bevorzugte  Ausfüh- 
rungsbeispiele  anhand  der  Zeichnung  näher  be- 
schrieben. 

Es  zeigt: 
Fig.  1  eine  schematische  Ausschnittsansicht  eines 

erfindungsgemäßen  Gewirks  und 
Fig.  2  eine  Ausschnittsansicht  auf  ein  weiteres  er- 

findungsgemäßes  Gewirk. 
In  beiden  Figuren  sind  die  erfindungsgemäßen  Lö- 

cher  allgemein  mit  1  2  bezeichnet.  Sie  weisen  einen 
gleichmäßigen  Abstand  auf  und  besitzen  ovale 
Form.  Die  Form  und  Größe  dieser  Löcher  1  2  ist  in  kei- 
ner  Weise  kritisch,  sondern  läßt  sich  in  geeignetem 
Rahmen  beliebig  verändern,  solange  sichergestellt 
ist,  daß  der  Betrachter  beim  Beispiel  einer  bedruck- 

ten  Flagge  noch  einen  ausgezeichneten  Gleichmä- 
ßigkeitseindruck  erhält.  Wenn  in  der  Anmeldung  der 
Begriff  «Löcher»  verwendet  wird,  so  umfaßt  dieser 
auch  solche  Löcher,  die  teilweise  und  ganz  mit  Garn 

5  wie  Tüll  hinterlegt  sind.  Selbst  wenn  die  gezeigten 
Ausführungsbeispiele  gleichmäßig  große  Ausspa- 
rungen  1  2  zeigen,  die  gleichmäßig  voneinander  be- 
abstandet  sind,  so  umfaßt  die  vorliegende  Erfindung 
jedoch  auch  solche  Ausführungsformen,  bei  denen 

w  die  Größen  und  Abstände  der  Löcher  unterschiedlich 
sind.  Unabhängig  von  den  gezeigten  und  anderen 
denkbaren  Ausführungsformen  stellt  die  Erfindung 
eine  geringere  Beanspruchung  des  Gewirks  sicher. 
Auch  kann  das  Gewirk  in  den  Randbereichen  ge- 

15  säumt  sein  (nicht  gezeigt),  wodurch  die  guten  Eigen- 
schaften  einer  aus  dem  erfindungsgemäßen  Gewirk 
hergestellten  Flagge  nicht  beeinträchtigt  werden. 

Das  in  Fig.  1  gezeigte  erfindungsgemäße  Gewirk 
hat  sich  als  besonders  vorteilhaft  erwiesen  und  weist 

20  ein  hohes  Flächengewicht  von  96  g/qm  bzw.  bevor- 
zugt  von  1  32  g/qm  auf.  Die  in  Fig.  1  gezeigten  vollen 
ovalen  Aussparungen  1  2  bzw.  Löcher  weisen  einen 
Durchmesser  in  der  Längsachse  von  4  mm  auf,  wäh- 
rend  die  Breite  ca.  1,5  mm  beträgt.  Ferner  sind  1  6,6 

25  Maschenstäbchen  pro  cm2  und  1  9  Maschenreihen 
pro  cm2  ausgerichtet.  Zur  Fadenzahl  sei  angemerkt, 
daß  diese  bei  213  cm  (84  inches)  Rohwarenbreite 
zweimal  1110  umfaßt,  während  sie  bei  330  cm  (1  30 
inches)  dreimal  1110  beträgt.  Letztere  Angaben  be- 

30  schränken  die  Erfindung  jedoch  in  keiner  Weise,  son- 
dern  lassen  sich  ebenfalls  in  geeignetem  Rahmen 
verändern. 

35  Patentansprüche 

1.  Gewirk  für  Flaggen,  Wimpel,  Banner  und  der- 
gleichen,  mit  einer  Vielzahl  benachbarter  Aussparun- 
gen  (1  2),  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ausspa- 

40  rungen  als  ein  vollflächiges  Gewirk  unterbrechende 
Löcher  ausgebildet  sind,  die  in  wenigstens  einer 
Achsrichtung  einen  Durchmesser  von  4  bis  5  mm 
und  voneinander  einen  Abstand  von  mindestens  3 
mm  aufweisen,  wobei  pro  dm2  gewirkter  Fläche 

45  100  bis  200  Löcher  vorgesehen  sind. 
2.  Gewirk  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Löcher  eine  etwa  ovale  Form  besit- 
zen. 

3.  Gewirk  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
50  zeichnet,  daß  bei  gebrauchsgemäßer  Ausrichtung 

die  ovalen  Löcher  mit  ihrer  Längsachse  waagerecht 
zum  Erdboden  verlaufen. 

4.  Gewirk  nach  einem  oder  mehreren  der  vorste- 
henden  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet, 

55  daß  es  aus  Kunststoff,  insbesondere  Polyester  mit 
einem  Gewicht  von  insbesondere  132  g/qm,  be- 
steht. 

5.  Verwendung  eines  Gewirks  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  4zur  Herstellung  von  Flaggen,  Wim- 

60  peln  oder  Bannern. 

Claims 

65  1.  Knitted  fabric  for  flags,  pennants,  banners. 
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etc.,  with  a  plurality  of  adjacent  recesses  (12), 
characterized  in  thatthe  recesses  are  constructed  as 
holes  interrupting  a  full-surface  knitted  fabric  and 
which  in  at  least  one  axial  direction  have  a  diameter 
of  4  to  5  mm  and  a  spacing  of  at  least  3  mm,  there 
being  100  to  200  holes  per  dm2  of  knitted  surface. 

2.  Knitted  fabric  according  to  Claim  1  ,  character- 
ized  in  that  the  holes  are  roughly  oval. 

3.  Knitted  fabric  according  to  Claim  2,  character- 
ized  in  that  with  use-correct  orientation,  the  longitu- 
dinal  axis  of  the  oval  holes  is  horizontal  to  the  ground. 

4.  Knitted  fabric  according  to  one  or  more  of  the 
preceding  Claims  1  to  3,  characterized  in  that  it  com- 
prises  a  plastics  material,  particularly  polyester  in 
particular  weighing  132  g/m2. 

5.  Use  of  a  knitted  fabric  according  to  one  of  the 
Claims  1  to  4  for  producing  flags,  pennants  or  ban- 
ners. 

Revendications 

1.  Tissu  pour  drapeaux,  pavillons,  bannieres  et 

equivalent,  avec  une  multitude  d'espaces  libres  voi- 
sins  (12),  caracterise  en  ce  que  les  espaces  libres 
sont  formes  comme  des  trous  interrompant  un  tissu 
tisse  sur  toute  la  surface  qui  presentent,  au  moins 

5  dans  un  sens  axial,  un  diamätre  de  4  ä  5  mm  et  qui 
sont  espaces  les  uns  des  autres  d'au  moins  3  mm, 
1  00  ä  200  trous  etant  prevus  par  dm2  de  surface  tis- 
see. 

2.  Tissu  selon  la  revendication  1  ,  caract6ris6  en 
w  ce  que  les  trous  possedent  une  forme  ä  peu  pres 

ovale. 
3.  Tissu  selon  la  revendication  2,  caracterise  en 

ce  que  les  trous  ovales,  lorsqu'ils  sont  align£s  de 
maniere  appropri§e  ä  l'utilisation,  ont  leur  axe  longi- 

15  tudinal  horizontal  par  rapport  au  sol. 

4.  Tissu  selon  une  ou  plusieurs  revendications 
precedentes  1  ä  3,  caracterise  en  ce  qu'il  est  consti- 
tue  par  une  matiere  synthetique,  en  particulier  par  du 

2o  polyester  d'un  poids  d'en  particulier  1  32  g/m2. 
5.  Utilisation  d'un  tissu  selon  l'une  des  revendica- 

tions  1  ä  4  pour  la  fabrication  de  drapeaux,  pavillons 
ou  bannieres. 
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